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1 Vorbemerkung 
 
In seiner öffentlichen Sitzung am 13.07.2023 hat der Gemeinderat den Beschluss zur 
öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Gewerbegebiet Aidlingen, Neufassung 
2. Änderung“ gefasst. Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 1 BauGB fand statt in der Zeit 
vom 03.08.2023 bis 08.09.2023, um die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB einzuholen. 
 
Grundlage war der Bebauungsplanentwurf in Plan und Text vom 26.06.2023. Über die 
Stellungnahmen ist in öffentlicher Sitzung zu beraten und in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 
BauGB sind die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. 
 
Es folgt eine Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen, die Stellungnahmen im 
Original und die Beschlussvorschläge. 
 
Im Zeitraum der Auslegung wurde eine Private Stellungnahmen Abgegeben. 
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2 Beteiligte Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanverfahren  
 „Gewerbegebiet Aidlingen, Neufassung 2. Änderung“ Gemeinde Aidlingen 
 
Folgende Behörden wurden um Stellungnahme gebeten. Eingegangene Anregungen sind 
hervorgehoben.  
 
 
 

Nr. 1 Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Nr. 2 Landratsamt Böblingen 

Nr. 3 Regierungspräsidium Stuttgart 

Nr. 4 Verband Region Stuttgart 

Nr. 5 Vermögen und Bau Baden Württemberg 

Nr. 6 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Regionalbereich Süd 

Nr. 7 Handwerkskammer Region Stuttgart 

Nr. 8 Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

Nr. 9 Landesjagdverband BW 

Nr. 10 Kreispolizeibehörde Landratsamt Böblingen 

Nr. 11 Gemeinde Deckenpfronn 

Nr. 12 Gemeinde Ehningen 

Nr. 13 Gemeinde Gärtringen 

Nr. 14 Gemeinde Gechingen 

Nr. 15 Gemeinde Grafenau 

Nr. 16 Stadt Sindelfingen 

Nr. 17 Stadt Wildberg 

Nr. 18 Bauernverband Nordschwarzwald-Gäu-Enz e. V. 

Nr. 19 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. Arbeitskreis Böblingen 

Nr. 20 DB Immobilien Region Südwest 
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Nr. 21 DB Regio Bus Baden-Württemberg 

Nr. 22 Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen 

Nr. 23 Deutsche Glasfaser Holding GmbH 

Nr. 24 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nr. 25 Netze BW GmbH 

Nr. 26 Syna GmbH 

Nr. 27 Terranets BW GmbH auf Negativliste s. Nr. 31 

Nr. 28 Transnet BW GmbH auf Negativliste s. Nr. 31 

Nr. 29 Vodafone BW GmbH (Unitymedia BW GmbH) 

Nr. 30 Zweckverband Landeswasserversorgung auf Negativliste s. Nr. 31 

Nr. 31 BIL-Abfrage mit Liste nicht betroffener Leitungsträger 

  

Nr.32 Private Stellungnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geotechnik 
Die Hinweis zur Geotechnik werden in den Textteil des Bebauungsplans 
aufgenommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundwasser 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis des Fachbereichs Geotechnik wird in den 
Textteil zum Bebauungsplan aufgenommen. Die sonstige Hinweise werden 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 



 

7 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baurecht 
Das Regierungspräsidium als auch der Verband Region Stuttgart wurde 
ebenfalls am Verfahren beteiligt. 
 
Die Festsetzung der GRZ auf 1,0 wurde getroffen, um auf dem Grundstück 
ausreichend Flächenversiegelung mit den benötigten Stellplätzen und 
deren Zufahrten zu ermöglichen. Diese Festsetzung bestätigt sich, da eine 
Berechnung der GRZ vom Architekten in der Zwischenzeit durchgeführt 
wurde. In dieser wird die zweite GRZ mit 0,82 angenommen. Um zukünftige 
Befreiungen bezüglich der GRZ zu vermeiden, bleibt die Festsetzung der 
GRZ von 1,0 bestehen.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Im Entwurf des Bebauungsplans wurden zusätzlich sechs Baumstandorte 
festgesetzt. Diese sind herzustellen jedoch frei auf der Fläche wählbar. Eine 
Festsetzung der Pflanzstreifen zwischen den Stellplätzen wird nicht weiter 
verfolgt um eine Flexibilität der Planung auf Baugesuchsebene zu 
gewährleisten. 
 
Im Bebauungsplan werden entsprechende Maßnahmen zum Klimaschutz 
und Anpassung an den Klimawandel getroffen. So ist ein begrünten 
Flachdach und Pflanzgebote mit entsprechender Pflanzqualität festgesetzt. 
Diese Maßnahmen haben eine Verbesserung gegenüber dem Bestand zu 
Folge.  
 
Durch § 23 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzt besteht die 
Verpflichtung zur Überdachung von Stellplätzen. Im Bebauungsplan sind 
jedoch Pflanzgebote an den Stellplätzen vorgesehen. Vom Architekten ist 
der Verlust der Fläche, die mit Solarmodulen überdacht werden kann, 
vorgesehen auf der Dachfläche des Lebensmittelmarkts auszugleichen. 
Somit wird die vorgesehene zusätzliche Energiegewinnung und der 
ökologische Mehrwert von Pflanzgeboten im Bebauungsplan und später im 
Baugesuch Rechnung getragen. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplans wird im Parallelverfahren 
angestrebt. 
 
Auf § 75 LBO wird im Satzungstext verwiesen. Eine Aufnahme als 
Festsetzung in den Textteil des Bebauungsplans ist somit nicht notwendig. 
 
Immissionsschutz 
Das Gutachten liegt den Bebauungsplanunterlagen bei. Zusammengefasst 
lässt sich für das Bebauungsplanverfahren keine Beeinträchtigung der 
Umliegenden schützenswerte Bebauung attestieren. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Naturschutz 
Das Konzept für den Haussperling und Hausrotschwanz wurde erstellt und 
liegt den Bebauungsplanunterlagen bei. Hier wurde für den Haussperling 
ein Artenschutzhaus als CEF-Maßnahme angedacht. Für den 
Hausrotschwanz wurden Nischen-/Halbhölenbrutkästen vorgesehen.  
 
 
Landwirtschaft 
Der Umweltbericht liegt den Bebauungsplanunterlagen bei. Daraus ergeben 
sich keine Einschränkungen durch Ausgleichsmaßnahmen für die 
Landwirtschaft. 
 
 
 
 
 
Forsten 
Im Textteil zum Bebauungsplan ist die Festsetzung gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 
„Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
äußere Einwirkungen erforderlich sind“ aufgenommen. Ebenfalls wurde der 
Waldabstand in den Planteil des Bebauungsplans nachrichtlich 
übernommen. Es wird auf eine Reduzierung der Baugrenze verzichtet. Der 
betroffene Bereich des geplanten Lebensmittelmarkt liegt nur in einem vom 
Waldabstand geringfügig betroffenen Bereich im Südosten des Plangebiets. 
Dem Vorhaben Träger sowie dem Architekten ist die Situation mittgeteilt 
worden und entsprechende Maßnahmen für die weitere Planung bekannt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Wasserwirtschaft 
Die Aufbaustärke des Substrats mit 8 cm ist ausreichend. Mit der 
Festsetzung der Dachbegrünung im Allgemeinen wird eine Verbesserung 
der Wasserspeicherung sowie Rückhaltung gegenüber dem Bestand 
erreicht. Der Zusatz zur Qualität des Substrats wird in den Textteil 
übernommen. 
 
 
 
 
 
Altlasten 
Im Planteil zum Bebauungsplan wird der betroffenen Bereiche nachrichtlich 
übernommen bzw. gekennzeichnet. Ebenfalls wurde der Hinweis im Textteil 
ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Grundwasserschutz, Oberirdische Gewässer 
Die Passagen im Textteil zum Bebauungsplan werden entsprechend ergänzt 
bzw. gestrichen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den 
Anregungen wird in oben dargelegter Form zu- bzw. nicht zugestimmt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis auf die Lage des Plangebiets wird im 
Textteil zum Bebauungsplan übernommen und entsprechend dem 
Bauherrn zur Verfügung gestellt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Formblatt wird im Zuge der öffentlichen Auslegung entsprechend 
angepasst. 
 
Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren angepasst. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Der Widerspruch zum Regionalplan ist bereits bekannt. Im Vorfeld zur 
Aufstellung des Bebauungsplans sind Gespräche mit dem Verband Region 
Stuttgart und dem Regierungspräsidium erfolgt. Ein 
Zielabweichungsverfahren ist bereits eingeleitet. 
 
 
 
 
 
Auf das Thema Starkregen wird im Bebauungsplan bereits Rücksicht 
genommen. So wird ein begrüntes Flachdach festgesetzt, welches das 
anfallenden Niederschlag speichert und zeitverzögert an den bestehenden 
Kanal abgibt. Zusätzlich wird darauf hingewiesen das Vorkehrungen zum 
Schutz vor Starkregenereignisse bauseits getroffen werden sollten. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung ein Zielabweichungsverfahren durchzuführen wird zugestimmt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung ein Zielabweichungsverfahren durchzuführen wird gefolgt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken hinsichtlich des Verlusts von Gewerbefläche sind 
nachvollziehbar. Jedoch hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, den 
bestehenden Rewe-Markt im Bestand zu halten und nicht ein Fläche in der 
freien Landschaft für eine Neuansiedlung zur Verfügung zu stellen. 
 
Durch die Erhöhung der Verkaufsfläche ist eine geringe Zunahmen des 
Verkehrs durch Zulieferung mit Lkw bzw. Kunden mit Pkw natürlich 
verbunden. Jedoch sind die Straßenbreiten ausreichend dimensioniert, um 
diesen Mehrverkehr aufzunehmen. Von einer Verschlechterung der 
bestehenden Situation ist somit nicht auszugehen. 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Es wird ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt, da regionalplanerische 
Ziele durch die Ausweisung eines Sondergebiets für großflächigen 
Einzelhandel im Bebauungsplan berührt sind. 
 
Die Stadt Sindelfingen wird im weiteren Verfahren zum Bebauungsplan und 
Zielabweichungsverfahren informiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die 
Stadt Sindelfingen wird weiter am Verfahren beteiligt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lage der Telekommunikationsleitungen in Form des Lageplans wird 
dem Bauherrn zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

25. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Fläche für die Umspannstation wurde in den Bebauungsplan 
übernommen und als Fläche für Ver- und Entsorgung Zweckbestimmung 
Elektrizität/Telekomunikation festgesetzt. Die Ausweisung von 
Leitungsrechten ist nicht notwendig. Die Lage wurde auch bereits zwischen 
Energieversorger und Architekt abgesprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 
Anregungen bzgl. Darstellung der Umspannstation im Planteil zum 
Bebauungsplan wird zugestimmt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme. Die Syna wird nicht weiter am 
Verfahren beteiligt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis auf bestehende Leitungen von Vodafon 
GmbH wird dem Bauherrn zur Verfügung gestellt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

31. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

31. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

31. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

31. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Ein zusätzlicher Anschluss an die Hauptstraße ist nicht geplant. Natürlich 
besteht in Bebauungsplanverfahren die Möglichkeit mit 
Ausgleichsmaßnahmen Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen, 
jedoch sollte in erster Linie ein Eingriff vermieden werden. Der vorliegende 
Bebauungsplan dient der Innenentwicklung und schafft somit keine 
zusätzlich versiegelten Flächen in der freien Landschaft. 
 
Es wird anerkannt, dass mit einer geringen Zunahme an Verkehr aufgrund 
des Vergrößerten Markts gerechnet werden muss. Die Radien sowie die 
Fahrbahnbreiten, um Begegnungsverkehr zuzulassen, sind ausreichend 
dimensioniert. 
 
Die Entscheidung, den bestehenden Lebensmitteleinzelhändler an diesem 
Standort zu halten und nicht Flächen in der freien Landschaft zur Verfügung 
zu stellen, ist in einem langen Prozess getroffen worden. So wurden eine 
Abwägung gegenüber einer Mehrversieglung durch Straßen, Infrastruktur, 
Stellplätze und Gebäude im Außenbereich gegenüber der innerörtlichen 
Entwicklung am bestehenden Standort getroffen. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den 
Anregungen wird nicht zugestimmt. 
 
 
 

 


